
STADT BAD AIBLING BAD AIBLING, DEN 23.06.2020

Bekanntmachung

Der Stadtrat Bad Aibling hat in der Sitzung vom 28.11.2019 eine

Neufassung der Kurbeitragssatzung

erlassen.

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer amtlichen Bekanntmachung, somit am 01 Juli 2020 
in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Kurbeitragssatzung vom 01. Januar 2008 außer Kraft.

Die Neufassung der Kurbeitragssatzung liegt im Verwaltungsgebäude der Stadt Bad Aibling,
Am Klafferer 4, Zimmer 002, EG, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf.

Zudem ist die Satzung auch im Internet unter www.bad-aiblinq.de/stadt/rathaus/satznnapn- 
verordnunqen/ einzusehen.
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